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Norbert Russi, Team Siedlungsberatung – 17Apr24

EnergieSchweiz - ERFA Energie-Regionen
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Parallelwelten?
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Wohnquartier einer Gemeinde (VS) 2021

− Neubauquartier mit 12 Wohneinheiten nahe des 

Ortszentrums (< 450m vom Bahnhof)

− 24+6 'obligatorische' Parkplätze vorgeschrieben

− … der ebenfalls 'obligatorische' Kinderspielplatz 

musste auf das Dach der Autogaragen weichen.

Der Walliser Staatsrat (Regierungsrat) beschliesst 2023 

einen Entwurf eines Energiegesetzes, dass das Netto-

Null-Ziel bereits im Jahr 2040 erreichen will.

U.a. ist eine markante Aufwertung des 

Langsamverkehrs vorgesehen (Strategie 

Langsamverkehr vom 08Feb24).

ERFA Energie-Regionen

Was ist falsch gelaufen?
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Aus einer Gemeinde (BL) 2021

- Bau von Neubauquartier mit 10 neuen EFH-Einheiten

- 10 neue Gasheizungen

Der Baselländer Landrat beschliesst am 19Okt23 eine 

Änderung des kantonalen Energiegesetzes und 

bestimmt Verbot von Oel- und Gasheizungen und eine 

Verpflichtung von Photovoltaikanlagen (Abstimmung 

aufgrund obligatorischen Referendums noch 

ausstehend).

ERFA Energie-Regionen

Was fehlt?
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Welche Grundlagen sind vorhanden, die Entwicklung der Umwelt zu steuern?

Wie werden die unterschiedlichen Interessen gewahrt?

Wo steht der Bürger mit seinen Pflichten und Anliegen?

Art. 75 BV : Raumplanung

1 Der Bund legt Grundsätze der Raumplanung fest. Diese obliegt den Kantonen und dient der 

zweckmässigen und haushälterischen Nutzung des Bodens und der geordneten Besiedlung des 

Landes.
2 Der Bund fördert und koordiniert die Bestrebungen der Kantone und arbeitet mit den Kantonen 

zusammen.
3 Bund und Kantone berücksichtigen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die Erfordernisse der 

Raumplanung. 

Raumplanung

Grundlagen
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Raumkonzept Schweiz

Strategie für eine nachhaltige 
Raumentwicklung

Grundlage für die räumliche 
Zusammenarbeit zwischen Bund, 
Kantonen, Gemeinden

Orientierungsrahmen/ Entscheidungshilfe

Tripartites Instrument
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Handlungsräume bilden

Strategie 1

▪ Metropolitanräume

▪ Hauptstadtregion

▪ klein- und mittelstädtisch 

geprägte Räume

▪ alpine Handlungsräume

▪ bestehende 

Kooperationen

▪ Partnerschaften 

zwischen Handlungs-

räumen, Städten und 

Agglomerationen

▪ Vernetzung ländlicher 

Zentren

▪ Grenzlage nutzen

16
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Siedlungen und Landschaften aufwerten

Strategie 2

▪ Urbaner Raum verdichten
▪ Suburbaner Raum eingrenzen, 

verdichten, aufwerten
▪ Raum vor Zersiedlung schützen
▪ ländliche Zentren stärken
▪ grosse, zusammenhängende 

Landwirtschaftsgebiete erhalten
▪ touristische Nutzungen im Gleichgewicht 

mit Landschaft entwickeln
▪ herausragende Landschaften erhalten
▪ vielseitige Funktionen der Gewässer 

fördern
▪ Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

fördern: Siedlung/Landschaft bzw. 
Natur/Tourismus

→ Rechtliche Umsetzung über die RPG-Revision 17



E
s
p
a
c
e
S

u
is

s
e

Verkehr, Energie und Raumentwicklung aufeinander abstimmen

Strategie 3

▪ Verkehrsverbindungen zwischen 

grossen Zentren verbessern

▪ Agglomerationsverkehr optimieren, 

Einzugsgebiet grosser Zentren 

erschliessen

▪ Anbindung der ländlichen Zentren und 

alpinen Tourismuszentren sicherstellen

▪ Konflikte Transit, nat./reg. Verkehr 

regeln

▪ Anbindung Europa sicherstellen

18
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Bundesverfassung

Sachplanung des Bundes

20



E
s
p
a
c
e
S

u
is

s
e Raumplanungssystem der Schweiz
Kanton



E
s
p
a
c
e
S

u
is

s
e

Raumentwicklungskonzepte

Kanton

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/raumplanung/richtplanung/downloads-1/kore_2003.pdf/@@download/file/kore_2003.pdf
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/are/richtplanung/Raumkonzept%202014.pdf
https://www.sg.ch/content/dam/sgch/bauen/raumentwicklung/richtplanung/raumentwicklungsstrategie/R11%20Raumkonzept%20Kanton%20St.%20Gallen.pdf
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Richtpläne

Kanton

Art 8 RPG
1 Jeder Kanton erstellt einen Richtplan, worin er mindestens festlegt:

a. wie der Kanton sich räumlich entwickeln soll;

b. wie die raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick auf die 

anzustrebende Entwicklung aufeinander abgestimmt werden;

c. in welcher zeitlichen Folge und mit welchen Mitteln vorgesehen 

ist, die Aufgaben zu erfüllen.

2 Vorhaben mit gewichtigen Auswirkungen auf Raum und Umwelt 

bedürfen einer Grundlage im Richtplan.
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Siedlung Landschaft / Natur 
Landwirtschaft

Verkehr Versorgung
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Richtplan : Drehscheibe der räumlichen Koordination

Kanton
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Richtpläne

Kanton
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Interessensabwägung

Raumplanerischer Stufenbau

Die Nutzungsplanung hat sich grundsätzlich an den Festlegungen der vorgängig 
abgeschlossenen und behördenverbindlich erklärten Richtplanung auszurichten.
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Gemeinden sind ge(über)fordert

Strategische Planung
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Grundlagen und Schnittstellen
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− Bundesverfassung BV Art. 89

− Energiestrategie 2050 des Bundes, initiiert 2007

− Bundesgesetz über die Reduktion der CO2-Emissionen vom 23Dez11

− Bundesgesetz zur Raumplanung RPG Art 6, 8b, 18a vom 01Mai14

− Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn 2014)

− UNO – Klimaübereinkommen Paris vom 15Okt16

− Energiegesetz EnG vom 30Sep16

− Klima- und Innovationsgesetz vom 18Jun23

− Bundesgesetz zur sicheren Stromversorgung mit erneuerbaren Energien 

[Mantelerlass Energie] vom 23Sep23

31

Bund

Ziele, Vorgaben, Gesetzgebung zu 'Energie'
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Die drei Themen

Energie

Mobilität

Siedlung

sind eng miteinander verknüpft:

Schnittstellen zur Raumplanung

EnergieRaumplanung
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− haben kurze Wege und grossen Nutzungsmix.

Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Lernen, Freizeit und 

Erholung können in der Nähe erledigt werden.

− stellen sichere und komfortable ÖV-, Fuss- und 

Veloverkehrswege bereit.

− fordern und fördern dichte Siedlungen. Flächen 

und Infrastruktur sind intelligent genutzt und 

unterhalten.

− Bestehen auf nachhaltige und energieoptimierte 

Bauweise.

− verfügen über möglichst vor Ort produzierte und 

gespeicherte Energie.

− erkennen, reservieren und nutzen der Potentiale 

der Energieproduktion.

− akzeptieren (über)regionale Planungskompetenz 

in Bezug auf Nutzungsbestimmung und deren 

Verortung.

Die ideale Gemeinde

Energieoptimierte Gemeinden …
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Einzelne Beispiele und Handlungsebenen
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Bern BE – Quartier Stöckacker Süd - Innenverdichtung
Handlungsebene : RPG1 2014 (Paradigmawechsel)

Eigentümer Stadt Bern (Städtischer Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik)

2006 Studie Metron AG (2000-Watt-Areal)

2018 Bezug 3. Etappe

Bestand alt: 108 Wohnungen (BJ 1946), neu: 146 Wohnungen.



E
s
p
a
c
e
S

u
is

s
e

Frauenfeld TG – Langsamverkehrskonzept
Handlungsebene : Nachhaltigkeit der strategischen Planung
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Willisau LU – Bahnhofstrasse
Handlungsebene : Von Mitwirkung zu Partizipation
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Riehen BS – Aufwertung Dorfzentrum
Handlungsebene : öffentlicher Wettbewerb
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Binnigen BL – Bonus Energieeffizienz
Handlungsebene : Gezielt fördern

Auszug aus dem Zonenreglement der Gemeinde Binnigen

"Die Geschossflächenziffer kann für Bauten, welche mindestens 

den zertifizierten Minergie P-Standard oder vergleichbare 

Standards erreichen, um 10 % (Relativmass) erhöht werden.

Die Einhaltung der Energiestandards ist in den 

Baugesuchsunterlagen nachzuweisen". Dank dem Energiebonus 

stehen in der Gemeinde, per Stand Herbst 2023, rund 84 

Gebäude, die den Minergie-P-Standard einhalten. Gesamthaft 

sind über 140 Gebäude in der Gemeinde Minergie-zertifiziert.
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Thun BE – Grünflächen statt Geschossflächenziffer
Handlungsebene : Zonenreglement als Steuerinstrument



E
s
p
a
c
e
S

u
is

s
e

Prangin VD – Innenentwicklung mit ISOS
Handlungsebene : aktive Bodenpolitik
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Lichtensteig TG – Ertüchtigung mit Hilfe der HausAnalyse
Handlungsebene : unterstützen
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Richterswil ZH – Erhalt von Dienstleistungen im Ortskern
Handlungsebene : Leiten und fordern
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Altdorf UR – Altes bestehen lassen
Handlungsebene – Nachhaltigkeit und Suffizienz
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− Urteil Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), 09Apr24

Die Richter kommen darin zu dem Schluss, dass die Schweiz die Menschenrechte der 

Seniorinnen verletze, weil sie nicht genug gegen die fortschreitende Klimaerwärmung 

unternommen habe.
Konkret habe die Eidgenossenschaft Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) verletzt, die das Recht 

auf Achtung des Privat- und Familienlebens garantiert. Die Rentnerinnen hatten in der Beschwerde ins Feld geführt, dass 

der Bund seine Schutzpflichten ihnen gegenüber ungenügend wahrnehme und damit ihre Rechte verletze.

− BV Art. 74

Im Art. 74 BV erlässt der Bund Vorschriften über den Schutz des Menschen und seiner 

natürlichen Umwelt vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen. Für den Vollzug 

der Vorschriften sind die Kantone zuständig, soweit das Gesetz ihn nicht dem Bund 

vorbehält.

47

ERFA Energie-Regionen

Aktuell
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a) Qualitäten erkennen und entwickeln

b) Verzichten statt Verbrauchen

c) Anpassen statt Neumachen

d) Planen vor Entscheiden

e) Innovation statt Restriktion

f) Konzentrieren und vermischen

g) Qualifizieren statt Gutheissen

h) Gestalten statt Vorschreiben

i) Mitwirken statt Abstimmen

j) Optimieren statt Verschleissen

ERFA Energie-Regionen

Perspektivenwechsel 'Nachhaltigkeit'



E
s
p
a
c
e
S

u
is

s
e

Merci.
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